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Die Entwicklung der Leibeigenschaft auf dem Gebiete
des heutigen Kantons Graubiinden. |
Von Dr. P. C. v. Planta, Canova.
(Schluf.)

IV. Niedergang der Leibeigenschaft.

Zuv Auflosung der Leibeigenschaft sind von der Welt-
geschichte zwei Wege eingeschlagen worden, derjenige der Evo-
lution und derjenige der Revolution. Graubilinden hat auch hier,
wie immer, wenn es sich um die Aneignung eines geistigen oder
kulturellen Fortschrittes handelte, den ersteren gewédhlt, und
zwar ging der Niedergang der Leibeigenschaft nicht dadurch vor
sich, daBl keine neuen Leibeigenschaftsverhiltnisse begrindet
wurden und man so zu einem allmidhlichen Aussterben gekom-
men wire, denn rein ziffermidfBig ist zundchst auch fir Grau-
blinden eine Zunahme zu konstatieren. Ihr Zerfall kam also von
innen heraus und fiihrte zu einer vollstindigen Umwertung der
urspringlich fiir die Leibeigenschaft malBgebenden Begriffe. Wie
dies im einzelnen vor sich ging, habe ich schon bei Erorterung
der verschiedenen Pflichten und Abgaben des Leibeigenen zu
entwickeln versucht, so daf3 ich mich wenigstens mit Bezug auf
das allmihliche Verschwinden der persénlichen Unfreiheit an
dieser Stelle auf eine kurze Ubersicht beschrianken kann.

I. Freie und unfreie Leihe riicken nicht nur in wirtschaft-
licher, sondern auch in rechtlicher Bezichung miteinander auf
eine Stufe. Sie werden zu einem beide Teile verpflichtenden Ver-
trage, in dem die Hoéhe der Abgaben ebenfalls ihre Fixierung
findet. Auch werden sie gewohnlich nicht mehr als Vitalleihen,
sondern als Erbleihen begriindet. Damit war der Wendepunkt in
der juristischen Natur des Leiheverhiltnisses gegeben. Das Gut
darf dem Leihemann nicht mehr entrissen, und der Zins nicht
mehr gesteigert werden. Aus dem urspriinglich jeder Willkiir
unterworfenen Zins ist ein ewiger Zins geworden. Da aber ein
ewiger Zins sowohl tatsdchlich, wie auch rechtlich als rein per-
sonliche Leistung undenkbar ist, wurde er ganz begreiflicher-
weise von der Person des jeweiligen Gutsbesitzers vollstandig
losgelost und auf das Gut selbst geschlagen, d. h. mit andern
Worten, er war dem Verdinglichungsprozel3 erlegen. Die vom
Gutsinhaber zu entrichtenden jihrlichen Abgaben sind von nun
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an keine Leihezinse mehr, es sind Grundlasten, die dem Herrn
als letzter Uberrest seines einstmaligen Eigentums noch ver-
blieben sind.

2. Dem gleichen Schicksale unterlagen auch die der Leib-
eigenschaft eigentiimlichen Leistungen der Leibsteuer, des Fast-
nachthuhnes und des Todesfalles. Hier ist die Entwicklung eine
bei weitem sprunghaftere. Bei den Leihezinsen war die Verding-
lichung durch Einfiihrung des ewigen Zinses ohne weiteres ge-
geben, nicht aber bei den Leibesabgaben, da es bei diesen im
Grund: genommen unmoglich war, sie in Beziehung zu einem
Gute zu bringen, insbesondere bei demjenigen Leibeigenen, der
uberhaupt kein Gut bebaute. Als Ausgangspunkt der Entwick-
lung muf3 hier wohl die Tatsache angesehen werden, dall inner-
halb des hofrechtlichen Verbandes eine Ausscheidung von Leibes-
abgaben und Leihezinsen schon frithzeitig unterblieben ist, sie
also miteinander verschmolzen wurden. Nur so ist es begreiflich,
dalB sie in der Verdinglichungsperiode ohne weiteres zusamimen
mit den Leihezinsen als Grundlasten auf das Gut ubertragen
wurden. Wie aber, wenn ein Leibeigener kein Gut hatte oder
das Gut eines fremden Leiheherrn bebaute? Sein Schicksal ist
historische Tatfrage. Er wird sich im allgemeinen losgekauft
haben, oder der Herrschaft einfach verloren gegangen secin. Da-
mit hatte das den Unfreien mit seinem Herrn verbindende Band
personenrechtlicher Natur sein Ende gefunden, denn die noch
verbleibenden Rechtsbezichungen waren nur noch obligatorischen
Charakters.

3. Da die I'ronden schon friihzeitig eine gewisse Mittelstel-
lung zwischen Leihezins und Leibzins einzunehmen begannen, ist
auch ihre Weiterentwicklung eine dementsprechend selbstandige.
Obwohl sie sicherlich in gewisse Beziehungen zu dem vom Leib-
eigenen bebauten Gut gebracht wurden, kam es dennoch nie zu
ciner eigentlichen Verdinglichung. Es geht dies schon aus dem
Umstande hervor, daf3 den Frondiensten immer noch weitaus der
grofite Widerwillen entgegengebracht wurde. An ihnen vollzog
sich der Abbau daher am raschesten. Wir haben gesehen, daf
sie schon sehr frih auf ein Mindestmal3 herabgesetzt waren. In
den Ilanzetr Artikeln werden diejenigen Tagwen, dic mehr als
cinen Tag betragen, um einen vermindert, was uns die dann-
zumalige Geringfliigigkeit derselben deutlich erkennen laBt.
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4. An Stelle des Verfolgungsrechtes des Leibherrn tritt grof3-
tenteils beim Wegzuge eine kleine Abzugsgebiihr von 5 bis 10%
der fahrenden Habe, wogegen das Gut in diesem Ialle noch an
den Herrn zurlickfiel. Es ist dies ein Beweis dafiir, dab das
Eigentumsrecht des Leihemannes zu Ende des 15. Jahrhunderts
doch noch mnicht so weit erstarkt war, dafl er dariiber in be-
liebiger Weise hitte verfiigen konnen. Einstweilen besall er nur
ein Nutz- oder Untereigentum, das volle Eigentum sollte thm erst
das 16. Jahrhundert bringen.

5. Der Eheschluf wurde den Leuten dadurch erleichtert, dabB
man mit benachbarten Herrschaften ein Connubium abschlof3;
spater wurde er ihnen vollstindig freigegeben.

6. Das Recht des Herrn an der Habe des Leibeigenen ver-
schwand vollstandig, und es wurde dem letzteren sogar ein Erb-
recht nach der Nidhe des Blutes zuerkannt. Eine Ausnahme-
stellung nahmen hier nur die Unehelichen ein; doch wurde
ihre Lage dadurch etwas verbessert, dall man ihnen wenigstens
den ehelichen Deszendenten gegeniiber das passive Erbrecht zu-
gestand.

Es kann somit zu Ende des 15. Jahrhunderts in Grau-
biinden vom Bestehen einer personlichen Unfreiheit kaum mehr
die Rede sein; denn in Tat und Wahrheit ist der Unfreie nun,
was diesen Punkt anbelangt, mit dem Freien auf eine Stufe ge-
riickt. Freilich ruhten auf ihm immer noch die ihn mancherorts
etwas mehr belastende Fronpflicht, die erschwerte Abzugsmog-
lichkeit, und als Horigem die nun verdinglichten Leibesabgaben.
In dieser Phase tritt die Leibeigenschaft fiir kurze Zeit in die
engste Bezichung zur Grundherrschaft. Wiahrend auf dem Hohe-
punki ihrer Entwicklung der Leibherr und der Grundherr eines
Leibeigenen sehr gut zwel verschiedene Personen sein konnten,
so ist eine Trennung von Leibherrschaft, sofern von einer sol-
chen uberhaupt noch gesprochen werden kann, und Grundherr-
schaft von nun an nicht mehr moglich. Aber auch diese Reste
der alten Unfreiheit sollten nicht mehr von langer Dauer sein;
denn auch sie miissen bald der vollen Freiheit weichen. Dabei
wurde der Biindner Bauer namentlich von zwei Faktoren, der
ithm vonseiten der Gebietsherren widerfahrenden Vernachldssi-
gung und dem Aufkommen des freien Walsertums, gehdrig unter-
stutzt,
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Was den ersten dizser beiden Faktoren anbelangt, so wurde
schon weiter oben darauf hingewiesen, dal3 die Entwicklung
allenthalben auf die Bildung mehr oder weniger geschlossener
Territorien ausging. Ein fliichtiger Blick auf die Karte muf
uns sagen, daf3 diese Arrondierungsbestrebungen der Grund-
herren gewill von Erfolg begleitet waren. Vor allem war es dem
Bischof von Chur gelungen, die Landesherrschaft iiber den grof3-
ten Teil des Kantons zu erlangen, und ebenso waren die Herren
von Vaz auf dem besten Wege, sich eine landesherrliche Stel-
lung zu begriinden. Aber gerade in diesem allseitigen Streben
nach der Landesherrlichkeit lag die grofe Gefahr fiir das Weiter-
bestehen der Leibeigenschaft begriindet. Samtliche Krafte wur-
den auf die Befriedigung des Land- und Machthungers verlegt,
und die geistlichen Stifte hatten einen stindigen Kampf mit thren
Schirm- und Gerichtsvogten, sowie mit den auswartigen Didzesen
Como und Mailand zu fiithren, so dafd sie schlieBlich gezwungen
wurden, bei ihren eigenen Leuten Schutz zu suchen. Die biind-
nerischen Herrschaften verfielen auf den so oft gemachten I'ch-
ler, iber der duleren Politik dig innere zu vergessenl. Das Band,
das sie mit ihren Leuten verbinden sollte, wurde auf diese Art
und Weise ein immer lockereres, das infolge der geographischen
Zerkliiftung des Landes ein ohnehin schwer zu erhaltendes war.
Die Abwendung von der inneren Politik hatte als notwendige
Folge die Vernachldassigung des gutsherrschaftlichen Eigenbe-
triebes mit sich gebracht. Nun ist es aber eine bekannte Tat-
sache, dal nur eine geschlossene und wohlgeordnete Villikation
imstande ist, ein straffes Verhidltnis zwischen Leibeigenem und
Gutsherrn aufrechtzuerhalten. Die gutsherrschaftliche Villikation
hat in Graubiinden allerdings nie eine hervorragende Rolle ge-
spielt, zweifellos gab es aber beinahe in allen Talschaften ein
oder mehrere geschlossene grundherrliche Dorfer, wie z. B. Trim-
mis, Zizers, Rhiaziins, Almens, Scharans, Tomils etc. Es wire so-
mit iiberall der FuBpunkt gegeben gewesen, um von hier aus die
Horigenwirtschaft aut das ganze zu einer Herrschaft gehorige
Territorium auszudehnen. Anstatt dessen liell man die Zigel,
die man bereits hatte, mehr und mehr fahren, bis man schlie3-
lich einer beinahe freien Gemeinde gegentiberstand. Gefordert

1 cf. Seeliger, Die Bedeutung der Grundherrschaft im Mittelalter,
S. 109.
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wurde dieser ProzeB noch durch die so zahlreichen Herrschafts-
wechsel. Die meisten Geschlechter starben sehr frith aus oder
waren gezwungen, ihre Besitzungen zu verkaufen; ersteres gilt
besonders fiir die Freiherren von Vaz, die schon im Jahre 1338
ausstarben ; deren Gebiete, in denen unzweifelhaft das strammste
Regiment gehandhabt worden war, kamen dadurch in auBer-
kantonale Hinde und teilten von nun an das gleiche Schicksal
wie die ilbrigen Herrschaften.

Bis hierher ist die Entwicklung Graubiindens keineswegs
ihre eigenen Wege gegangen ; der Zerfall der Villikation ist zu
dieser Zeit auch fiir die anderen Gebiete des Deutschen Reiches
nachgewiesen?; in der Person des Erben aber, an die die grund-
herrschaftliche Macht iibergegangen ist, gehen die beiden Ent-
wickelungen auseinander. Wahrend es im Reiche draullen vor-
erst vielfach der dem Rittertum zustrebende Meier war, der sich
die Stellung des Grundherrn usurpierte, was auf jeden IFall fir
den Fortbestand der Leibeigenschaft eher foérdernd als hem-
mend wirkte, war es in Graubiinden das Volk selbst, das sich in
den Besitz der grundherrlichen Rechte setztes.

Allein es wire auch in Graubiinden nicht bereits zu Ende
des 15. Jahrhunderts so weit gekommen, wenn dem Biindner
Bauer nicht schon seit 200 Jahren die freic Walsergemeinde, der
zweite den Niedergang der Leibeigenschaft unterstiitzende Fak-
tor, als lebendiges Vorbild beinahe souveriner Freiheit vor
Augen geschwebt hitte. Mit den seit dem 13. Jahrhundert vor-
kommenden Einwanderungen freier Walsert beginnen in der
bindnerischen Wirtschaftsgeschichte zum ersten Mal auch die
Rodungen einige Bedeutung zu bekommen. Wihrend die Ro-
dungen beispielsweise fiir das Gebiet des Klosters St, Gallen eine
ganz erhebliche Wichtigkeit erlangten, haben sie in Graubiinden
mit Ausnahme derjenigen durch die freien Walser keine grolle
Rolle gespielt. Die Rodungen des Spatmittelalters sind fiir uns
namlich insofern von Bedeutung, als die sogenannten Waldhufen
immer zu qualifizierter Erbzinsleihe ausgegeben wurden, die viel-
fach als Vorbild fiir die freie Erbleihe gedient hat. Die Bevor-
zugung der Waldhufenbauern findet ihre Erklirung .darin, dab

2 cf. Bayerle a. a. O., S. 107.

3 cf. Kotzschke, Grundherrschaft der Abtei Werden; Caroa.a.O.

4 cf. Planta, Curratische Herrschaften, S. 360 ff. — Branger, Die
Rechtsgeschichte der freien Walser in der Ostschweiz, Bern 1905.
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durch sie der Wirtschaft des Grundherrn neue Gebiete erschlos-
sen wurden. Auch hier waren es wieder die Herren von Vaz, die
durch Kolonisation unwirtlicher Gegenden den andern Grund-
herren vorauseilten. Im Jahre 1277 erteilt Walter IV. von Vaz
der ersten bekannten Walsergemeinde im Rheinwald einen Frei-
heitsbrief, worin er derselben personliche Freiheit, gemeindliche
Autonomie und eigene Gerichtsbarkeit, jedoch mit Vorbehalt der
hohen Strafjudikatur, zusichert, Der Rheinwaldkolonie folgten
im 13. und 14. Jahrhundert diejenigen zu Davos, Inner-Belfort,
Safien, Avers, Vals, Tenna, Tschappina, Obersaxen, Mutten, Cal-
feusen etc. '

Von den einzelnen Kolonien aus zerstreuten sich die freien
Walser vereinzelt iber das ganze Land und vermischten sich so
hiufig mit der ansdssigen romanischen Bevdélkerung, wobei sie
jedoch immer im Besitze ihres Walserrechtes, fiir das sich ein
strenges Personalitatsprinzip ausgebildet zu haben scheint, ver-
blieben, und zwar selbst dann, wenn sie sich auf urspriinglich un-
freilen, d. h. mit Abgaben belasteten Glitern niederlie3en. Wir
finden daher im Sarganserrodel von 14615 die ausdriickliche Be-
stimmung, ,,wenn die Walser Steuerglter kaufen, sollen sic auch
steuern‘’. Wie sehr diese Zugewanderten geschiitzt wurden, geht
auch aus dem Maienfelder Freiheitsbrief aus dem Jahre 1438
hervor, worin es heilt, ,ein herkommen Mann oder Weib soll
weder den Todfall noch Fastnachtshennen entrichten missen,
auch ungehindert wegziehen dirfen, wofern er seine Schulden
bezahlt*.

Oberwahnten beiden Faktoren — dem IFehlen einer stram-
men Landesherrschaft, sei es flir den ganzen Kanton, seil es nur
fiir einzelne Teile desselben, sowie der Vernachlassigung der
eigenwirtschaftlichen Villikation durch den Herrn, einerseits, dem
Aufkommen der freien Walser, die immer mehr mithalfen, die
unfreien Elemente der Bevolkerung nach sich zu ziehen, anderer-
seits — haben wir es speziell zu verdanken, dal dem Umsich-
greifen der Leibeigenschaft nicht nur endgiiltig Einhalt geboten
wurde, sondern auch, daB dieselbe von nun an mit raschen
Schritten abwirts ging. Dabei kam es dem Befreiungsprozel3
sehr zu statten, dall man von Anfang an nicht nur nach der
privatrechtlichen, sondern auch nach der politischen Freiheit

5 Wegelin, Regesten Nr. 620.
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trachtete. Die feudalen Herrschaftsrechte wurden immer mehr
zuriickgedringt und so der Leibeigenschaft auch der politische
Nahrboden vollstandig entzogen. In dieser sehr weit zuriick-
gehenden politischen Anteilnahme sowohl der freien, wie der un-
treien Gemeindemitglieder ist jedenfalls auch eine Ursache dafiir
zu erblicken, daf3 das Meierrecht in Graubiinden nie recht Ful
gefalbt hat. Hier hatten sich die Gemeindemitglieder mancher-
orts frithzeitig schon einen gewissen EinfluBl auf die Meierwahl
zu sichern gewubt, so dall mit dem Zerfall der Villikation der
Meier regelmidBig verschwindet und die Gemeinde sich zur selb-
standigen Korperschaft erhebt. - Dies im Gegensatz zu Siid- und
Mitteldeutschland, wo das Meieramt erblich wurde, und der
Meier nun an die Stelle des Grundherrn tritt. Die selbstandige
Stellung der Gemeinden zeigt sich vor allem in ithrem sehr selb-
standigen Vorgehen in den seit Ende des 14. Jahrhunderts er-
folgenden Biindnissen, die schlieBlich zur Bildung des souve-
ranen [Ireistaates gemeiner drei Biinde fithrten. Hier war nun
freilich auch fiir die Reste der alten Leibeigenschaft kein Raum
mehr vorhanden, so dall es zu deren Auflésung oder endgiiltiger
Umgestaltung nur noch eines duberen Anlasses bedurfte, der
durch die Reformation geboten wurde.

Obwohl die Reformation ithrem Wesen nach nichts anderes
ist, als die Verwirklichung des Renaissancegedankens auf reli-
giosem Gebiete, so hat sie, wie es filir eine geistige Idee von so
riesigem Ausmale nicht anders zu erwarten war, auch groble
Umwalzungen wirtschaftlicher und sozialer Natur im Gefolge ge-
habt. Sie war es, die in Deutschland zum Bauernkrieg fiihrte
und in Graubiinden den direkten Anlall zum ErlaB der Ilanzer
Artikel gab, wodurch in Graubiinden einem Bauernaufstand fir-
alle Zeiten jeder triftige Hintergrund entzogen wurde. Insofern
hat also auch die Reformation ihren Anteil an der Aufhebung
der alten Leibeigenschaft. Viel hatte sie freilich nicht mehr zu
tun, da es sich nur noch um die endgiiltige Aufhebung oder Ver-
dinglichung einiger weniger Leistungen handelte, was in den
Ilanzer Artikeln folgendermalen geschehen ist:

1. gekaufte Erblehen sollen mit dem zwanzigfachen Betrag ab-
losbar sein ; :

2. widerrufliche Lehen (Bittlehen) sollen in ewige Erblehen mit
billigem, allfdallig durch Schiedsleute zu bestimmendem Zins
verwandelt werden ;
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3. die Abgabe des Vogelmahles soll, nur soweit sie verbrieft
ist, fortbestehen ;

4. die Tagwen, die mehr als einen Tag betragen, sollen um
einen Tag gemindert werden;

5. statt des Todfalles, wo dieser noch bestehen sollte, soll eine
Abgabe von ein Pfund (zirka 26 Fr.) entrichtet werden.

Es ist diese Normierung jedoch nicht als eine groBe Neue-
rung aufzufassen. Es handelt sich dabei griBtenteils, wie wir
schon gesehen haben, nur um die Schriftlegung eines bereits be-
stehenden Gewohnheitsrechtes. Die Ilanzer Artikel zeigen tiibri-
gens auch am besten, wie groB die Kluft war, die sich im Laufe
kaum zweier Jahrhunderte zwischen dem Biindnerbauer und dem
deutschen Bauern, insbesondere dem nord- und ostdeutschen, auf-
getan hatte. Als Gegenstiick zu den Ilanzer Artikeln zitiere ich
hier einen Beschlul3 des livlindischen Landtages zu Pernau aus
dem Jahre 1552, der auf die Klagen ,,gemeiner Ritterschaft** hin
forderte, daB3 hinfort ,,jeder Stand und Stadt dieser Lande, wo-
her der oder die auch immer seien, immer dem anderen seinen
Bauern auf Erfordern unweigerlich auszuliefern habe®s.

Mit dem ErlaB der Ilanzer Artikel hat die Geschichte der
Leibeigenschaft Graubiindens eigentlich ihr Ende gefunden. Noch
harren allerdings die zahlreichen nun verdinglichten Abgaben
ihrer Ablosung, da es sich dabei jedoch nicht mehr um die Auf-
losung eines personlichen Abhingigkeitsverhiltnisses handelt,
sondern lediglich um die Tilgung einer Reallast, gehort dieser
Ablosungsproze3 nicht mehr an diese Stelle. Wann diese Ab-
losungen jeweils erfolgt sind, ist auch hier historische Tatfrage.
Sie erstrecken sich vom 15. bis ins 19. Jahrhundert hinein.
Auberdem kann gesagt werden, dafl in allen den Fallen, wo der
Territorialherr zugleich auch urspringlicher Leibherr war, die
Ablosung zugleich mit dem Loskauf von den territorialherrlichen
Rechten erfolgte. Auch die Auflosung dieser Rechte erstreckt
sich auf eine Zeitspanne von vier Jahrhunderten, ihre letzten
Reste fielen erst zur Zeit der Franzosischen Revolution.

6 c¢f. Hans Prutz a. a. O., S. 24 f{f.



	Die Entwicklung der Leibeigenschaft auf dem Gebiete des heutigen Kantons Graubünden [Fortsetzung und Schluss]

